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Wien, 16. November 2010 

Gewerbeordnung 1994;  

Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung des 

Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird und darf 

hierzu wie folgt Stellung nehmen: 

 

Gegen den obzit. Gesetzesentwurf bestehen keine Bedenken. Die vorgesehenen 

Deregulierungen – Entfall des Rechtsinstituts des integrierten Betriebs und 

Entbindung des gewerberechtlichen Geschäftsführers von der Ablegung einer 

Unternehmerprüfung – sind grundsätzlich zu begrüßen, da Doppelgleisigkeiten 

beseitigt werden. 

 

Ungeklärt scheint jedoch die Frage, ob aus der zitierten Entbindung nicht 

resultiert, dass der Gewerbetreibende, der sich keiner Geschäftsführerbestellung 

bedient, schlechter gestellt wird, als jener Gewerbetreibende, der einen 

Geschäftsführer bestellt bzw. ex lege bestellen muss.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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